
 

FNP-Änderung „FFPV-Anlage Meier“ Nr. J-2023-4F 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
 

Stand: Behördenbeteiligung (Anschreiben vom 22.01.2024, Frist bis 23.02.2024) 
 Träger öffentlicher Belange Stellung. 

vom 
Hinweise 

01 Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 23.02.2024 Hinweis 

02 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau 
Abteilung 9 Geologie 

20.02.2024 Hinweis 

03 Regionalverband Heilbronn-Franken 16.02.2024 Hinweis 
04 Landratsamt Schwäbisch Hall 

Bau- und Umweltamt 23.02.2024 Hinweis 

05 Netze BW GmbH   
06 Netzgesellschaft Ostwürttemberg 

DonauRies GmbH 13.02.2024 nein/kwB 

07 Zweckverband 
Wasserversorgung Jagstgruppe 26.01.2024 nein 

08 Zweckverband 
Nordostwasserversorgung Crailsheim 26.01.2024 nein 

09 terranets bw GmbH 22.01.2024 nein 
10 Bundesnetzagentur 

Referat 226/Richtfunk 
Gebäude über 20 m Höhe, 
Photovpltaikflächen 

22.02.2024 nein 

11 Deutsche Telekom Technik GmbH 19.02.2024 nein 
12 unitymedia  

Kabel BW 16.02.2024 nein 

13 Gemeindeverwaltung Kreßberg 06.02.2024 nein 
14 Gemeindeverwaltung Fichtenau 26.02.2024 nein/kwB 
15 Gemeindeverwaltung Obersontheim   
16 Gemeindeverwaltung Jagstzell 25.01.2024 nein 
17 Gemeindeverwaltung Wallhausen 22.01.2024 nein 
18 Gemeindeverwaltung Bühlertann   
19 Gemeindeverwaltung Schnelldorf 25.01.2024 nein 
20 Stadtverwaltung Ilshofen   
21 Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst   
22 Stadtverwaltung Vellberg   
23 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 

Ellwangen 
Bürgermeisteramt Ellwangen 

16.02.2024 nein 

24 Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Bühlertal 
Bürgermeisteramt Bühlerzell 

  

25 Gemeindeverwaltungsverband 
Ilshofen-Vellberg 
Bürgermeisteramt Ilshofen 

  

26 Gemeindeverwaltungsverband 
Brettach/Jagst 
Bürgermeisteramt Rot am See 

  

27 Gemeindeverwaltungsverband 
Fichtenau 
Bürgermeisteramt Fichtenau 

  

kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich 
 

Öffentliche Auslegung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 
 Stellungnahmen Bürger Stellung. 

vom 
Hinweise 

 

28 Bürger 05.02.2024 Hinweis 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen dürfen personenbezogene Daten wie z.B. Namen, Adressen nicht 
weitergegeben werden. 
 



FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanlage Meier“ Nr. J-2023-4F       Seite 1 von 12 
Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 

        Stand: 27.11.2025 

 
1.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Stellungnahme vom 23.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Plangebietsfläche liegt vollumfänglich in einem regionalplanerischen 
Vorbehaltsgebiet für Erholung jedoch befinden sich keine speziellen 
Nutzungen oder Flächen, die der Erholung dienen, in direkter Nähe. Der 
Standort ist bewusst so gewählt worden, dass er direkt an den Aussiedlerhof 
des Flächeneigentümers angrenzt. Somit können die landschaftlichen 
Auswirkungen ebenfalls reduziert werden. Beim Flächenzuschnitt wurde auf 
den südlichen Bereich verzichtet, um den für die Gemeinde typischen 
Talraum mit seinen sanft abfallenden Flanken, der auch von Spaziergängern 
und Radfahrern genutzt wird, zu schonen und frei zu halten.  
 
 
 
 
 
 
 
Für die Realisierung des Projekts ist die Inanspruchnahme großer 
landwirtschaftlicher Nutzfläche notwendig. 
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Die Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft und Erholung werden als 
Grundsätze der Raumordnung in die Abwägung eingestellt und planerisch 
soweit wie möglich berücksichtigt. Dennoch wird in der Gesamtbetrachtung, 
nach Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Anforderungen und 
Nutzugsansprüchen, dem Projekt zur Entwicklung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage an dieser Stelle der Vorrang eingeräumt. Der 
Gesetzgeber hat für solche Projekte das „überragende öffentliche Interesse“ 
festgestellt. Gleichzeitig soll entsprechend § 1a Abs. 2 BauGB u.a. die 
Bodenversiegelung auf ein notwendiges Maß reduziert werden. Der 
Versiegelungsgrad soll durch die technische Ausführung auf deutlich unter 
5 % der Gesamtfläche beschränkt. 
 

 

 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Der Gesetzgeber hat entsprechend dem 
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) den Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien, aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, Vorrang eingeräumt, indem diese Maßnahmen in der Abwägung 
mit anderen Schutzgütern höher gewichtet werden und ihnen in der Regel 
ein Vorrang eingeräumt wird.  
Dieser Gewichtung wird, unter Berücksichtigung des Einzelfalls, in der 
Abwägungs- und Ermessensentscheidung des Vorhabens gefolgt. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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2.1 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Stellungnahme vom 20.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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3.1 Regionalverband Heilbronn-Franken 
Stellungnahme vom 16.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft und 
Erholung werden als Grundsätze der Raumordnung in die Abwägung 
eingestellt und planerisch soweit wie möglich berücksichtigt. Dennoch wird in 
der Gesamtbetrachtung, nach Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Anforderungen und Nutzugsansprüchen dem Projekt zur Entwicklung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage an dieser Stelle der Vorrang eingeräumt. 
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4.1 Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt 
Stellungnahme vom 23.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 

 
 

 
 
Die Stellungnahme bezieht sich auf das 
Flächennutzungsplanänderungsverfahren „FFPV-Anlage FuR Hoffmann PV 
KG und Mitplaner“ Nr. J-2023-3F in Frankenhardt. 
 
Im Plangebiet und dem unmittelbar angrenzenden Bereich des 
Änderungsverfahrens „Freiflächenphotovoltaikanlage Meier“ Nr. J-2023-4F 
befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. Auch befindet sich die 
Fläche außerhalb des Biotopverbunds (trockene, mittlere, feuchte Standorte). 
 
Insofern wird davon ausgegangen, dass von Seiten der Unteren 
Naturschutzbehörde, keine grundsätzlichen Bedenken der Planung 
entgegenstehen.  
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Wird zur Kenntnis genommen. In der verbindlichen Bauleitplanung ist die 
Artenschutzprüfung und die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
regelmäßiger Bestandteil der Planung. 
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27.1 Bürger 
Stellungnahme vom 05.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 
 

 
Die Prüfung, ob der Weg nach Süden verlegt werden könnte, ist nicht 
Gegenstand des Flächennutzungsplanänderungsverfahrens, sondern ist auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu klären. Im parallelen 
Bebauungsplanverfahren wurde die Stellungnahme im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung folgendermaßen berücksichtigt: 
 
„Wird zur Kenntnis genommen. Ferner wurde die Verlegung des Feldwegs 
nochmals geprüft sowie im Einvernehmen mit der Gemeinde und dem 
Vorhabenträger eine alternative Wegeführung festgelegt. Die Planunterlagen 
wurden entsprechend überarbeitet.“ 
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